
 
 
 
 
 
 
 
 

per Telefax/E-Mail  München, 17. Dezember 2018 

 

 Pressemitteilung  

 

 

    
Pressesprecher: E-Mail: Dienstgebäude: Internet: 

Ri`inVGH Claudia Frieser  
Telefon: 089/2130-267 
Fax: 089/2130-315 

RR`in Christina Schnölzer 
Telefon: 089/2130-264 
Fax: 089/2130-464 

presse@vgh.bayern.de Ludwigstr. 23 
80539 München 

www.vgh.bayern.de 

 

Gerichtlicher Vergleichsvorschlag im Berufungsverfahren zur 

Kreisumlage der Stadt Forchheim 

 

Mit heute bekanntgegebenem Beschluss hat der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof (BayVGH) einige grundsätzliche Feststellungen zur Be-

stimmung der Höhe des Kreisumlagesatzes getroffen, die für alle bayeri-

schen Kommunen bedeutsam werden können. 

In dem anhängigen Rechtsstreit hatte die Stadt Forchheim gegen einen 

Bescheid des Landkreises Forchheim geklagt, der sie zur Zahlung der 

Kreisumlage für das Jahr 2014 in Höhe von 14,2 Mio. Euro verpflichtet. 

Der BayVGH hat den Beteiligten im Berufungsverfahren nunmehr einen 

Vorschlag für einen prozessbeendenden Vergleich unterbreitet. 

Nach der vorläufigen rechtlichen Bewertung des BayVGH wird sich der 

Umlagebescheid voraussichtlich als rechtswidrig erweisen, da der Land-

kreis in seiner Haushaltssatzung bei der Festsetzung des Umlagesatzes 

für 2014 verfahrensrechtliche Mindestanforderungen nicht eingehalten 

habe, die sich aus der Verfassung ergäben. Entgegen der Meinung der 

Vorinstanz müsse nicht zwingend ein formalisiertes Anhörungsverfahren 

durchgeführt werden, um den Finanzbedarf der Gemeinden zu ermitteln. 

Jedoch müssten den Kreistagsmitgliedern bei der Beschlussfassung über 

die Haushaltssatzung zumindest gesicherte Daten zur Haushalts- und 

Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden vorliegen. Dies sei hier 

nicht der Fall gewesen, was zur Nichtigkeit der Satzung und damit zur 

Rechtswidrigkeit des Kreisumlagebescheids führe. Ein Anspruch auf Er-

stattung der Kreisumlage ergebe sich für die Stadt Forchheim daraus 

aber nicht zwangsläufig, da der Landkreis die Haushaltssatzung für das 

Jahr 2014 rückwirkend neu erlassen könne. Ob sich dabei ein niedrigerer 

Umlagesatz als bisher ergeben würde, sei zumindest zweifelhaft. 

Zur Vermeidung weiterer gerichtlicher und kommunalpolitischer Streitig-

keiten hat der BayVGH nun eine gütliche Einigung vorgeschlagen, wo-

nach der Landkreis alle bisher angefallenen Verfahrenskosten übernimmt 

und an die Stadt einen Pauschalbetrag in der – von ihr selbst als Klage-

ziel ins Gespräch gebrachten – Höhe von 350.000 Euro zurückzahlt. Die 

Beteiligten können den Vergleichsvorschlag durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem BayVGH bis zum 18. Februar 2018 annehmen. 

(BayVGH, Beschluss vom 14. Dezember 2018, Az. 4 BV 17.2488) 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den BayVGH nicht bindet. 


